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Zwischen staatl icher Regul ierung ei­
nerseits und freiem, nicht-regul iertem 
Marktverhalten andererseits liegen jene 
vielfältigen und bislang unter­
schiedliehst definierten Formen der 
Selbst- und Ko-Regul ierung, welche 
den Untersuchungsgegenstand des 
von der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Wien in Auftrag gegebe­
nen Forschungsprojekts bilden. 

Die an der Forschungsstelle für insti­
tutionellen Wandel und europäische In­
tegration an der Akademie der Wissen­
schaften tätigen Autorinnen fokussieren 
ihre umfassende empirische und ana­
lytische Studie auf die zunehmend an 
Bedeutung gewinnenden alternativen 
Regul ierungsformen sowie die verän­
derte Rolle des Staates im konvergen­
ten Kommunikationssektor (Media­
matik); dabei wird im Wesentlichen der 
Frage nachgegangen, inwieweit und mit 
welchen Konsequenzen die Verfolgung 
öffentlicher Interessen privaten Ak­
teuren überantwortet wird bzw. werden 
kann. 

Neben einer institutional istischen 
Analyse und Klassifikation von Re­
gul ierungsformen bietet das Buch -
soweit aus der einschlägigen Literatur 
ersichtlich - die erste sektorunab­
hängige Eva lu ierung von Vortei len , 
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Risiken und Erfolgsfaktoren beim Ein­
satz alternativer Regul ierungsformen 
sowie Kriterien für politische Entschei­
dungstindung im Hinblick auf die Wahl 
von Regul ierungsformen . Dies wird 
durch empirische Ergebnisse zu 
Entwicklungsmustern, Wirkungsberei­
chen, Steuerungszielen und Funktions­
weisen alternativer Regu l ierung ab­
gerundet: Ei nerseits wird das Regu­
l ierungsnetzwerk im Österreichischen 
Mediamatiksektor dargestel lt , ander­
seits werden auch ausgewählte An­
wendungsbeispiele aus anderen Län­
dern sowie die Strategieentwicklung 
auf Ebene der Europäischen Union 
analysiert. 

Die Studie ist neben einer Ein leitung 
in drei Abschnitte, ein abschl ießendes 
Resümee samt Schlussfo lgerungen 
sowie einen die Regul ierungsinstitutio­
nen im Deta i l  darstel lenden Anhang 
gegliedert, wobei sich die vorliegende 
Rezension auf die analytischen Teile 
des Werkes konzentriert. 

Der erste Abschnitt verschafft zu­
nächst einen Überbl ick über die An­
wendungen alternativer Regul ierungs­
mechanismen in verschiedensten Wirt­
schaftssektoren: Die Autorinnen zeigen 
in diesem Zusammenhang auf, dass es 
sich bei a lternativen Regul ierungs­
formen keineswegs um ein neues 
Phänomen handelt und verweisen u.  a. 
auf die lange Tradition von Selbstre­
gul ierung - bis hin zu mittelalterlichen 
Handels-Gilden, der privaten Lex Mer­
catoria oder anderen standesrecht­
lichen Regelwerken. 

Bedeutung kommt alternativen Regu­
lierungsformen heute insbesondere im 
Bereich des Banken- und Versi­
cherungswesens, im Umweltbereich 
und im den Schwerpunkt der Stud ie 
bi ldenden Mediamatiksektor - un­
terteilbar in Telekommunikation, Rund­
funk, Internet und Print - zu.  Anhand 
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einer Reihe konkreter Beispiele 
(Unternehmensverhaltenskodizes wie 
der "Code of Banking Practice", 
Umweltkodizes wie der "Shei i-Code", 
nationale Presseräte, Werberäte, tech­
nische Überwachungsvereine wie etwa 
der TÜV etc.) wird in d ie Problematik 
von Selbst- und Ko-Regulierung einge­
führt und werden bereits mögliche 
Vortei le (z. B. technisches Know-how, 
Schnel l igkeit, Flexibi l ität etc.)  und 
Nachteile (z. B. mangelnde Sanktions­
fähigkeit, Trittbrettfahren etc.) dersel­
ben angesprochen. Aufgezeigt wird 
dabei auch, dass alternative Re­
gul ierungsformen ebenso vielfältig an­
wendbar erscheinen wie ihre Aus­
gestaltung hinsichtlich Adressatenkreis, 
Inhalt, lnstitutions- bzw. Organisations­
form in der Praxis variiert. 

Die transformierte Staatl ichkeit im 
Mediamatiksektor im S inne e ines 
sozioökonomischen Paradigmenwech­
sels bzw. eines institutionellen Wandels 
wird als eines der zentralen Charakte­
ristika der Informationsgesellschaft er­
läutert und mit dem verstärkten Einsatz 
von Selbst- und Ko-Regulierung als 
eine der möglichen Maßnahmen gegen 
d ie (staatl iche) Steuerungskrise im 
Kommunikationssektor in  Bezug ge­
setzt: Während Marktstrukturen durch 
den raschen technologischen Wandel 
instabi ler werden, wirft die unter­
schiedl iche Behandlung konvergenter 
Bereiche zunehmend politische Prob­
leme auf bzW. resultiert in politischen 
Steuerungskrisen . Gerade im Media­
mati ksektor erscheinen Technik,  
Ökonomie und Pol itik aber interde­
pendent. 

Zu Recht stellen die Autorinnen fest, 
dass die Kombination von Libera­
l isierung, Konvergenz, Globalisierung 
und technolog ischem Wandel eine 
neue Herausforderung für die na­
tionale, supra- und internationale Pali-

Wirtschaft und Gesellschaft 

tik darstellt. Als Entwicklungstrends in 
Richtung einer transformierten 
Staatl ichkeil im konvergenten Kommu­
nikationssektor werden dabei die Wett­
bewerbsförderung, die Trennung poli­
tisch-strategischer und operativer Auf­
gaben, der Wechsel von vertikaler zu 
horizontaler, von nationaler zu transna­
tionaler, von sektorenspezifischer zu 
sektorübergreifender u nd von detai l­
l ierter zu breiter (Rahmen-)Regulierung 
genannt. H insichtl ich der an Re­
gulierung beteiligten Akteure lässt sich 
insbesondere auch ein Trend von 
(zentraler) staatl icher Regul ierung zu 
(dezentraler) Selbst- und Ko-Regu­
l ierung beobachten. Dabei wird auch 
die traditionelle Telekommunikations­
Medien-Dichotomie überwunden, in­
nerstaatlich kommt es zu Zustän­
d igkeits- und Machtverschiebungen 
bzw. zu einer Veränderung der Regu­
lierungsmodelle. 

Für den theoretischen Rahmen der 
empirischen Analyse von Steuerung, 
Regul ierung und Governance wählen 
die Autorinnen einen multidisziplinären, 
institutionalistischen Ansatz: Der Fokus 
wird auf den jeweil igen institutionellen 
Kontext erweitert - im Sinne eines poli­
tik- und sozia lwissenschaftl iehen 
Neuen lnstitutiona l ismus wird auf­
gezeigt, dass die Institutionen eben 
den Unterschied machen . Letztere 
werden - in Ermangelung eines ein­
heitlichen Institutionenbegriffs und ei­
ner gemeinsamen Methodologie - als 
Normen und auch Organisationen um­
fassende Regul ierungssysteme defi­
niert, welche pol itisch gesehen der 
Durchsetzung individueller und kol lek­
tiver Interessen bzw. ökonomischer 
Wohlfahrtssteigerung dienen. Bei einer 
Analyse von Regul ierungssystemen 
könnte nun darauf abgestellt werden , 
was regu l iert wird . Die Stud ie setzt 
h ingegen primär bei der Wahl des in-
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stitutionellen Arrangements an und un­
tersucht, mit welcher spezifischen Kom­
bination aus Normen und Organisatio­
nen reguliert wird. 

Gegen Ende des ersten Abschnittes 
werden die verschiedenen Konzepte 
der Steuerung, Regulierung bzw. Gov­
ernance dargestellt und der ebenso 
vielfältige wie uneinheitl iche Regu­
l ierungsbegriff selbst näher erläutert. 
Für den Forschungszusammenhang 
wird dieser als eine Form der staat­
l ichen bzw. hoheitl ichen Marktinter­
vention definiert, welche das Marktver­
halten der Industrie (insb. deren 
Gewerbe- und Vertragsfreiheit) mit dem 
Ziel der Erreichung öffentlicher 
(ökonomischer und sozialer) Politikziele 
beschränkt. Als Abgrenzung zu an­
deren Marktinterventionen wird dabei 
zum einen die Intentional ität der Regu­
lierung hervorgehoben, zum anderen 
sollen unbeabsichtigte Regul ierung (z. 
B. technische Normen, Code) und all­
gemein geltende Spielregeln (Ausnah­
meregelungen für bestimmte Branchen, 
Subventionen, Steuerbegünstigungen 
etc.) nicht von diesem Regu l ierungs­
begriff umfasst sein .  

Ausgehend von der Public lnterest -
Theorie und der Special lnterest - The­
orie wird schl ießl ich noch erläutert, 
dass die Rechtfertigung und Begrün­
dung von staatl icher Regul ierung und 
auch von Selbst- bzw. Ko-Regulierung 
im möglichen Marktversagen bzw. im 
Staatsversagen l iegen .  Obwoh l  öf­
fentliche Ziele bei Marktversagen in der 
Regel durch hoheitliche Regu l ierung 
angestrebt werden, kann es aus 
vielfältigen Ursachen dennoch zu 
einem Staatsversagen kommen - etwa 
wegen fehlender Expertise für die Pla­
nung der Regul ierungsprozesse, we­
gen administrativer Umsetzungsmän­
gel oder wegen inkonsistenter Regu­
l ierungsergebnisse wegen unter-
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schiedlicher politischer Ziele. Bereits in 
diesem Zusammenhang zeigen die 
Autorinnen aber zu Recht auf, dass 
auch alternative Regul ierungsformen 
in weiterer Folge versagen können. 

Mit einem Überblick über die Public 
Choice-Theorie, welche die Gesetzge­
bung als Reaktion auf den Wettbewerb 
der Forderungen von Interessengrup­
pen sieht, und die Governance-Debat­
te, wonach der Staat vielfach seine 
alleinige Zuständigkeit verliert und ver­
tikal internationale, regionale und lokale 
Regulatoren zu einem neuen, viel­
schichtigen bzw. kooperativen Gover­
nance-Konzept beitragen, untermauern 
die Autori nnen die Sinnhaftigkeit und 
Notwendigkeit einer systematischen 
Erhebung a lternativer Regul ierungs­
formen im Österreichischen Regu­
lierungssystem der Mediamatik auf Ba­
sis eines zu erarbeitenden Analy­
serasters. 

Der zweite Abschnitt bildet mit einer 
regul ierungstheoretischen Analyse von 
Selbst- und Ko-Regulierung, einer sek­
torunabhängigen Evaluierung von Vor­
teilen, Risiken und Erfolgsfaktoren der­
selben sowie der Erarbeitung eines 
Klassifikationsschemas als Analysein­
strumentarium für eine komparative, in­
stitutional istische Regul ierungsfor­
schung zweifelsohne den Kern des 
Werkes und hebt dieses von anderen 
Untersuchungen ab. 

Zu Beginn des zweiten Abschnitts 
steht dabei eine umfangreiche Litera­
turanalyse, welche einer Abgrenzung 
der Begriffe dient. Selbst- und Ko-Re­
gul ierung werden dabei als kollektive, 
intentionale Verhaltensbeschränkungen 
definiert, deren vielfältige Ausprägun­
gen sich auf einem Kontinuum zwi­
schen Markt und Staat bewegen. Die 
Autori nnen zeigen dabei auf, dass es 
sich bei den Regulierungsinstitutionen 
häufig um kooperative Arrangements 
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aus privaten und öffentlichen System­
beiträgen insbesondere rechtl icher, or­
ganisatorischer, finanzieller oder per­
soneller Natur handelt. 

Zur Klassifizierung der Regu l ie­
rungsinstitutionen werden diese nach 
dem Intensitätsgrad staatl icher l n­
volvierung abgegrenzt und in  d ie fol­
genden drei Kategorien untertei lt: 1 . ) 
Staatliche Regul ierung, wobei als ( 1 a) 
staatl iche Regul ierung im engen Sinn 
klassisch hoheit l iche Tätigkeiten wie 
Legislative, Exekutive und Jurisdiktion 
qual ifiziert werden, während ( 1  b) 
staatliche Regulierung im weiten Sinn 
auf (exekutive) hoheitliche Tätigkeit mit 
gewisser Distanz zur Hoheitsverwal­
tung durch i )  Weisungsfreiheit oder i i) 
gelockerten Weisungszusammenhang 
abstellt. Unter 2.) Ko-Regul ierung wer­
den Institutionen subsumiert, welche 
zwar auf ei ner expl iziten rechtl ichen 
Grundlage stehen, aber keine ho­
heitl iche Tätigkeit ausüben. Die 3 . )  
Selbstregu l ierung umfasst bei (3a) 
Selbstregul ierung im weiten Sinn Insti­
tutionen mit leichter staatl icher ln­
volvierung (z. B. personel ler oder fi­
nanzieller Natur) und bei (3b) Selbst­
regu l ierung im engen Sinn ,  d. h .  
solche ohne expl izite staatl iche ln­
volvierung. 

Die Kategorien 2, 3a und 3b werden 
von den Autorinnen als alternative Re­
gul ierungsinstitutionen von staatlicher 
Regul ierung abgegrenzt und zusam­
mengefasst. Der gewählte al lgemeine 
Maßstab des Intensitätsgrades staat­
licher lnvolvierung würde dabei zweifel­
sohne auch eine Anwendung des in­
stitutionalistischen Analyserasters (mit 
Adaptionen im Bereich der Regul ie­
rungsziele) auf andere Regul ierungs­
bereiche erlauben. Selbst für system­
vergleichende bzw. länderübergrei­
fende Stud ien könnte das Klassifika­
tionsmodel l  (unter Berücksichtigung 
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von Rechts- bzw. Staatssystemunter­
schieden etwa zwischen kontinen­
taleuropäischen und angelsächsischen 
Staaten) als taugl iche Grundlage 
herangezogen werden. 

Betrachtet man die Österreichischen 
Regul ierungsinstitutionen im Med ia­
matiksektor nun durch diesen institu­
tionalistischen Analyseraster, so fallen 
etwa das BMVIT (Bundesmin isterium 
für Verkehr, Innovation und Technolo­
gie), die OPFB (Oberste Post und Fern­
meldebehörde) und d ie dem Bun­
deskanzleramt nachgeordnete Komm 
Austria (Kommunikationsbehörde Aus­
tria) unter staatliche Regul ierung im en­
gen Sinn. Als staatliche Regulierung im 
weiten Sinn wären u .  a. weisungsfreie 
Behörden mit richterlichem Einschlag 
wie die TKK (Telekom-Controi-Kom­
mission) und der BKS (Bundeskom­
munikationssenat) sowie privatrechts­
förmige Institutionen wie die RTR­
GmbH (Rundfunk- und Telekom Regu­
lierungs-GmbH) zu qual ifizieren. 

Unter Ko-Regul ierung wären - auf 
Grund immer noch erheblicher staat­
licher lnvolvierung, einseitiger expliziter 
rechtlicher Grundlage und in Erman­
gelung hoheitlicher Befugnisse - u.  a. 
d ie ORF-Kontrol lgremien (ORF-Stif­
tungsrat und ORF-Publ ikumsrat) , die 
JMK (Jugendmedienkommission) ,  das 
ON (Österreichische Normungsinstitut) 
oder der TÜV Österreich (Technischer 
Überwachungsverein) zu subsumieren. 

Selbstregul ierungsinstitutionen im 
weiten S inn  wären u .  a .  der I nternet 
Ombudsmann, die IPNnic.at ( I nternet 
Privatstiftung Austria/Nic.at Internet 
Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft 
m .b.H . )  oder das Österreichische E­
Commerce-Gütezeichen . Als Selbst­
regulierungsinstitutionen im engen Sinn 
wären in Ermangelung expl iziter 
staatl icher lnvolvierung schl ießlich 
u. a. d ie C3A (Certified Austrian Ad-
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vertising Agency), der Verhaltenskodex 
der ISPA ( I nternet Service-Provider 
Austria) oder der Österreichische 
Presserat zu nennen. 

Erst das beschriebene Klassifika­
tionsschema als differenzierte Abstu­
fung staatl icher und privater lnvol­
vierung erlaubt - im Verg leich zu an­
deren Studien in diesem Bereich - eine 
nuancierte Evaluierung der jeweil igen 
Systembeiträge. Im zweiten Abschnitt 
wird von den Autorinnen dementspre­
chend aufgezeigt, wo Vorteile und De­
fizite staatlicher bzw. alternativer Regu­
l ierungsformen im Allgemeinen liegen 
können. Als potenziel le Vortei le von 
Selbst- und Ko-Regulierung gegenüber 
staatl icher Regul ierung werden dabei 
a) eine höhere Problemlösungskom­
petenz durch höhere Expertise auf 
Seiten privater Akteure, b) eine höhere 
Reaktionsgeschwindigkeit durch fle­
xiblere Regu l ierungsprozesse, c) ein 
höherer Grad der Regelbefolgung 
durch unmittelbare Beteiligung der Be­
troffenen, d) niedrigere Regul ierungs­
kosten sowie e) niedrigere Implemen­
tierungskosten für die Adressaten der 
Regul ierung genannt. 

Mögliche Risiken bzw. Nachteile sind 
hingegen a) die Gefahr der einseitigen 
lnteressendurchsetzung auf Kosten öf­
fentl icher Interessen (z. B. durch Se/f 
Service oder sog. Regulatory Capture), 
b) eine symbolische Politik mit niedri­
gen Standards, schwacher Durchset­
zung und niedriger Beteiligung, c) eine 
Einschränkung des Wettbewerbs durch 
Absprachen und Kartellbildung, d) eine 
sinkende Transparenz, e) die Abnahme 
staatl icher Expertise infolge Aus­
lagerung bzw. Kompetenzverlust bei 
demokratischen Institutionen sowie f) 
die Senkung demokratischer Standards 
wie Rechtssicherheit, Verantwortlichkeit 
etc. 

Zu Recht wird in der Studie ausge-
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führt, dass d ie Wahl  der konkreten 
Regulierungsform eine elementare poli­
tische Entscheidung darstellt und nicht 
generell beantwortet werden kann. Auf 
Basis der möglichen Vor- und Nachteile 
leiten die Autorinnen jedoch eine Kon­
trol l l iste ab, welche die Entscheidung, 
ob sich eine Regu l ierungsmaterie 
grundsätzlich für Selbst- und Ko-Re­
gu l ierung eignet, zu erleichtern ver­
mag: 

Aus dem wirtschaftspolitischen Bl ick­
winkel ist neben der Festlegung von 
Steuerungszielen insbesondere der 
staatl iche regu latorische Gestal ­
tungsspielraum in der konkreten Sach­
trage vorab zu klären .  E in geringer 
staatl icher Gestaltungsspielraum -
etwa wegen transnationaler Regu­
l ierungsprobleme - lässt das Regu­
lierungsziel mit traditioneller staatl ich­
er Intervention tendenziell schlecht er­
reichen , der Staat kann sich statt 
dessen nur auf alternative Regul ie­
rungsformen im Sinne einer Notlösung 
konzentrieren.  

Bei einem hohen Gestaltungsspiel­
raum des Staates wird hingegen eine 
rationale Entscheidung im Sinne einer 
Ideal lösung ermöglicht, welches spe­
zifische Regulierungsarrangement ein­
gesetzt werden sol l .  Für d iese Ent­
scheidung erscheinen dabei die fol ­
genden Kriterien wesentl ich: Eine 
stärkere staatliche lnvolvierung er­
scheint insbesondere dann erforderlich, 
je höher das Risiko eines Regul ie­
rungsversagens (etwa wegen Gefahr 
für Leben und Gesundheit) und je 
höher der Bedarf an Mindeststandards 
(z. B. Arbeitnehmerschutz) erscheint, 
je höher die Eingriffsintensität (ins­
besondere im Grundrechtsbereich) ei­
ner Regulierung ist und je höher die ln­
teressengegensätze zwischen par­
tikulären und öffentlichen Interessen er­
scheinen. Je geringer die Marktmacht-
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unterschiede sind und je niedriger die 
Marktzutrittsbarrieren erscheinen, je 
reputationsintensiver eine Regulierung 
für die davon betroffene Industrie 
ist und je mehr bereits anerkannte 
Selbst- und Ko-Regul ierungsorgani­
sationen im jeweil igen Regul ierungs­
sektor existieren, desto weniger staat­
liche lnvolvierung erscheint notwendig. 

Zur Entscheidungstindung anhand 
der genannten Punkte wird jedoch 
auch aufgezeigt, dass sich aus der 
Beurtei lung der einzelnen Kriterien 
durchaus widersprüchl iche H inweise 
ergeben können und diese letztendlich 
gegeneinander abgewogen werden 
müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
es zu Selbstregu l ierung kommt, er­
scheint dabei umso höher, je größer die 
potenziellen Vorteile der Industrie durch 
Selbstregu l ierung sind, je höher die 
Kosten einer al lfäl l igen staatlichen 
Regul ierung wären, fal ls ein indust­
rieweites Entscheidungsfindungssys­
tem existiert und je weniger fragmen­
tiert die Industrie bzw. je geringer die 
Machtunterschiede in ihr sind . 

Sofern man sich grundsätzlich für 
eine alternative Regulierungskategorie 
entschieden hat, nennen die Autorln­
nen eine Reihe von Faktoren,  welche 
die Erfolgswahrscheinl ichkeit von 
Selbst- oder Ko-Regulierung erhöhen: 
a) Operationale Zielsetzung und 
definierter Aufgabenbereich, b) Par­
tizipationsmöglichkeil und Einbindung 
al ler Stakeholder, c) Transparenz der 
Regulierungsprozesse, d) Transparenz 
und Messbarkeit der Ergebnisse, 
e) hoher Bekanntheitsgrad der Regu­
l ierungsinstitution, f) adäquate Sank­
tionsfähigkeit der Regul ierungsinstitu­
tion, g) regelmäßige externe Kontrolle 
und Evaluierung durch Politik und Öf­
fentl ichkeit, h) definierte Fa/I-Back­
Szenarien bei Feh lentwicklungen al­
ternativer Regul ierung sowie i) Unter-
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stützung von alternativer Regul ierung 
durch staatliche Institutionen. Auch für 
diese Erfolgsfaktoren gilt, dass nicht im­
mer sämtliche Aspekte berücksichtigt 
werden können bzw. mit den an­
gestrebten Vorteilen und gegen al lfäl­
l ige Risiken abgewogen werden 
müssen. 

Ungeachtet der beschriebenen Vor­
und Nachtei le a lternativer Regulie­
rungsformen werden von den Autorln­
nen schließlich auch rechtsstaatliche 
und demokratiepolitische Konsequen­
zen derselben angesprochen. Die 
Studie konstatiert im Ergebnis, dass die 
Einschätzung, Selbst- und Ko-Regu­
l ierungsinstitution stel l ten ein demo­
kratiepolitisches Problem dar, in ihrer 
Pauschal ität nicht aufrechterhalten 
werden kann. Dies gilt nach Ansicht der 
Autori nnen insbesondere bei Einhal­
tung gewisser demokratischer Stan­
dards, etwa wenn die von einer Re­
gu l ierung Betroffenen im Wil lensbi l­
dungs- und Entscheidungstindungs­
prozess ausreichend Gelegenheit hät­
ten, effektiv zu partizipieren, u .  a. die 
Abstimmungsagenda zu kontrol l ieren 
und formelle G leichheit sowie 
materiel le Tei lhabemöglichkeit der 
Stakeholder bestünde und auch eine 
Reflexivität und Transparenz der Re­
gul ierungsprozesse gewahrt wäre. 

Zu Recht halten die Autorinnen dazu 
den Grundsatz fest, dass die Regu­
lierung desto eher von demokratisch le­
g itimierten Institutionen des Staates 
durchgeführt werden sol lte, je höher 
der Grad der Eingriffsintensität, der 
politische Charakter oder die ökono­
mischen Auswirkungen einer regu la­
torischen Maßnahme erscheinen. 
Welche (insbesondere rechtl ichen oder 
wirtschaftlichen) Folgen das Handeln 
alternativer Regulierungsinstitutionen 
für ihre jeweil igen Regul ierungsunter­
worfenen haben kann und inwiefern die 
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Regulierungsinstitutionen dazu (demo­
kratisch) legitimiert erscheinen, wird 
dabei jeweils im Detail zu prüfen sein .  
Seitens der Autorinnen wird in diesem 
Zusammenhang auch erwähnt, dass 
bei Grundrechtseingriffen von Privaten 
(Regulatoren) in Anbetracht der sog. 
Drittwirkung von Grundrechten ein ver­
ringerter Grundrechtsschutz nicht völ­
lig ausgeschlossen werden könne. An­
gesichts des vielfältigen Rechts­
schutzes gegen hoheitliche Grund­
rechtseingriffe erscheint ein (überdies 
nur allfäl l iges) Klagerecht der Betroffe­
nen "privater" Grundrechtseingriffe bei 
ordentlichen Gerichten wohl vergleichs­
weise schwach und beschwerlich. Der 
in der Studie darüber h inaus ange­
dachten rechtsstaatliehen Gefahr ei­
ner möglichen Verdünnung des verfas­
sungsrechtl ichen Legalitätsprinzips 
kommt im Hinblick auf eine verstärkte 
reine Rahmengesetzgebung bzw. die 
sog. finale Determinierung und an­
gesichts des dadurch erweiterten Er­
messensspielraum der Behörden je­
denfalls Bedeutung zu. 

Der dritte Abschnitt baut auf den 
analytischen Ergebnissen des ersten 
und zweiten Abschnittes auf und run­
det die Studie mit einer detai l l ierten 
Analyse alternativer Regul ierungsfor­
men auf supranationaler Ebene sowie 
einer umfassenden empi rischen Un­
tersuchung der Selbst- und Ko-Regu­
l ierungsinstitutionen im Österreich i­
schen Mediamatiksektor ab. 

Dabei werden zunächst die Strate­
gien zur Anwendung von Selbst- und 
Ko-Regul ierung auf Ebene der Euro­
päischen Union untersucht, die Defini­
tion und Bedeutung derselben aus 
Sicht der Europäischen Kommission er­
läutert und schließlich auch die politi­
schen Vorgaben , Bedingungen bzw. 
Anwendungsbereiche für alternative 
Regul ierungsformen in der EU be-
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schrieben . Der diesbezüg liche EU­
Diskussionsstand stellt sich demnach 
wie folgt dar: 1 . ) Der Vorrang des 
Staates vor Ko-Regulierung ist jeden­
fal ls aufrechtzuerhalten.  Ko-Regu l ie­
rung hat überdies 2 . )  in einem 
rechtlichen Rahmen und mit exakt 
definierten Zielen zu erfolgen, 3 . )  
Transparenz-Grundsätze einzuhalten 
und kommt 4 . )  nur für einen einge­
grenzten Anwendungsbereich über­
haupt in Frage (z. B. jedenfalls nicht für 
Bereiche fundamentaler Grundrechte) . 
Schließlich muss 5.) eine Vereinbarkeil 
m it dem Wettbewerbsrecht gegeben 
sein,  die an Ko-Regulierung beteiligten 
Akteure müssen als repräsentativ, or­
ganisiert und rechenschaftspflichtig an­
erkannt sein.  

Mit der Anwendung des im zweiten 
Abschnitt erarbeiteten Klassifikations­
schemas auf österreichischer Ebene 
sowie auf Beispiele aus anderen 
Ländern beweisen die Autorinnen 
schließlich dessen Praktikabil ität. Ohne 
die Fülle der Ergebnisse der umfang­
reichen empirischen Untersuchung ab­
schließend zu beschreiben, sol len an 
dieser Stel le lediglich einige aus­
gewählte Resu ltate der Analyse der 
Regul ierungsstruktur des österreichi­
schem Mediamatiksektors hervorge­
hoben werden: Die Autori nnen kom­
men u .  a. zum Schluss, dass es in  
Österreich im konvergenten Kommu­
nikationssektor mehr Selbst- als Ko­
Regulierungsinstitutionen gibt, dass die 
Regul ierungsstruktur im Internetsektor 
durch eine hohe Akteursdichte 
gekennzeichnet ist und dass eine 
starke internationale Einbindung der 
Österreichischen Regul ierungsinstitu­
tionen festgestellt werden kann .  Die 
Studie konstatiert aber auch, dass der 
Erfolgsfaktor der Stakeho/der-Ein­
bindung nur teilweise erfül lt erscheint 
und dass alternative Regu l ierungsin-
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stitutionen durch hohe Zugangsbar­
rieren gekennzeichnet sind. Als 
hauptsächliche Tätigkeitsbereiche von 
Selbstregu lierungsinstitutionen er­
weisen sich der (technische) Nor­
mungsbereich und die Erarbeitung von 
Verhaltenskodizes. Für Selbstre­
gul ierung erscheint überdies eine ge­
ringe Interventionsmöglichkeit charak­
teristisch , die Sanktionsmöglichkeiten 
solcher Institutionen beschränkt sich in 
der Regel auf reputative bzw. organi­
satorische Sanktionen wie etwa den 
Entzug vergebener Gütezeichen oder 
öffentliche Rügen. 

Zusammengefasst lässt sich festhal­
ten, dass die vorliegende Studie die 
Phänomene der Selbst- und Ko-Regu­
lierung auf theoretischer Ebene erst­
mals umfassend abhandelt, während 
auf empirischer Ebene insbesondere 
der Österreichischen Mediamatiksektor 
erstmals abschließend erfasst wird .  
Wie bereits betont, erscheinen das von 

Wirtschaft und Gesellschaft 

den Autorinnen erarbeitete Klassifika­
tionsschema als regu l ierungstheo­
retisches und institutional istisches 
Analyseinstrumentarium,  die Evalu­
ierung von Vor- und Nachteilen und die 
in diesem Zusammenhang genannten 
Erfolgskriterien grundsätzlich sek­
torunabhängig. Der gewählte al lge­
meine Maßstab des Intensitätsgrades 
staatlicher lnvolvierung ist jedenfalls auf 
andere Regu l ierungsbereiche über­
tragbar. Dies hebt die Studie neben 
ihrer wissenschaftlichen Präzision und 
ihrem multidisziplinären Ansatz von an­
deren einschlägigen Untersuchungen 
ab. Das beschriebene Buch eignet sich 
damit ebenso als Grundlage weiterer 
(z. B. Iänder- bzw. systemvergleichen­
der) Studien wie als Entschei­
dungswegweiser bei der Wahl  von 
Regulierungsformen in der politischen 
Praxis. 

Wolfram Proksch 
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